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Pamira®: reg. WZ IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/Main)
Herstellungsdatum und Charge: aus technischen Gründen an anderer Stelle.

Hier öffnen

KELSOS ist ein Kontaktfungizid zur Bekämpfung  
der Kraut- und Knollenfäule sowie des falschen 
Mehltaus in Kartoffeln und Zwiebeln.

Sicherheitsdatenblatt

Fungizid

Wirkstoff: 	 500 g/l Fluazinam 
	 Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C5

Formulierung: 	 Suspensionskonzentrat (SC)

Anwendung nur durch berufliche Anwender zulässig.
Verpackung nicht wiederverwenden.
Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.

VOR FROST SCHÜTZEN.
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN.
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JT Agro Europe sp. z o.o.,

Gate A, Aleja Grunwaldza 472,
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Festgesetzte Anwendungsgebiete bzw. Anwendungen

Schadorganismus/Zweckbestimmung Pflanzen/Objekte Verwendungszweck

Falscher Mehltau (Peronospora destructor) Speisezwiebel Nutzung als Trockenzwiebel

Phytophthora infestans Kartoffel Pflanzkartoffel, Speisekartoffel, Stärkekartoffel

FESTGESETZTE ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN
(NW470) Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt 
auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

(SF1831-1) Beim Umgang mit behandelten Kartoffeln im Zuge der Lagerhaltung, bei Sortierarbeiten sowie bei Ein- und Auslagerung sind Schutzhandschuhe 
zu tragen.

(SF1831-4) Beim Umgang mit behandeltem Gemüse im Zuge der Lagerhaltung, bei Sortierarbeiten sowie bei Ein- und Auslagerung sind Schutzhandschuhe 
(Pflanzenschutz) zu tragen.

(SF275-7AC) Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb 
von 7 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(SF278-VEGE) Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen nach der Anwendung in Gemüse bis unmittelbar vor der Ernte auf 
maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.

(SS110-1) Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

(SS2101) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS530) Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 

(SS610) Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 

(VA276) Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 10 m 
eingehalten werden. Alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. 
In diesem Fall ist der in der Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27. April 2016, BAnz AT 20. Mai 2016 B5) mitgeteilte Mindestabstand für 
Raumkulturen einzuhalten.

AUFLAGEN
(EB001-2) SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächen-
gewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

(NN2002) Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

(NW262) Das Mittel ist giftig für Algen.

(NW264) Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

(NW265) Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.

(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

(SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

(SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt 
und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ 
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

(SF245-02) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

(SS206) Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/
Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

(WMFC5) Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C5



Sonstige Auflagen:
(WH952) Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt 
jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen.

HINWEISE
(NB6641) Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge 
nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

(NN1001) Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

ZUGELASSENE ANWENDUNG
1	 Anwendungsgebie
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:	 Phytophthora infestans 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Kartoffel 
Verwendungszweck:	 Pflanzkartoffel, Speisekartoffel, Stärkekartoffel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und
Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 40 bis 97
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis 
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 6
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 6
	 - Abstand: 7 bis 10 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,4 l/ha in 200 bis 500 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
(WW7091) Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminde-
rungen eintreten oder eingetreten sein.
Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen 
Beratungsdienst hinzuziehen.

2.3	 Wartezeiten
7 Tage	 Freiland: Kartoffel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW701) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 



Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn: 
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder 
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:	 Falscher Mehltau (Peronospora destructor) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Speisezwiebel
Verwendungszweck:	 Nutzung als Trockenzwiebel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung

Einsatzgebiet:	 Gemüsebau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und
Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Erläuterung zum Schadorganismus:	 nur zur Befallsminderung 
Stadium der Kultur:	 15 bis 48
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 7 bis 10 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen Aufwand:
-	 0,5 l/ha in 250 bis 700 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
(WW7091) Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminde-
rungen eintreten oder eingetreten sein.
Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen 
Beratungsdienst hinzuziehen.

2.3	 Wartezeiten
28 Tage Freiland: Speisezwiebel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NW607-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ 
vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten auf-
geführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ 
gekennzeichneten Abdriftminderungs- klassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das 
Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 
50.000 Euro geahndet werden.
reduzierter Abstand: 90% 20 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 


